
Bitte 2-fach einreichen

Anmeldefrist bis 31.08 2003
Die nachgewiesene fristgerechte Anmeldung gilt als
Erlaubnis zum Besitz.

Anzeige über den Besitz von Munition

(Anmeldung nach § 58 Abs. 1WaffRNeuRegG)

* Erläuterung siehe Seite 2

Personalien der/des Anzeiqenden
Name .. \ Made'"!',,,che Gragen:itel rf~",,'lloae AA_aaoe)

Geburtsname y<?rna'!'e{n) J~ufna'!len umerstrecnen) .

Gebunsdatum :\ Geeurtsort/-kreisr-staat

Pcsueüzanr. Wohnon und Kreis

Ich zeige an, dass

D ich auf Grund eines (früheren) freien MunitionserwerbsD ich auf Grund der mir erteilten Erlaubnis nach §27 Sprengstoffgesetz
Nr.

ausstellendes Behörde güllig Dis

berechtigt Munition vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Waffenrechtes vom 11.10.2002
(WaffRNeuRegG) erworben habe, für die auf Grund dieses Gesetzes eine Erlaubnis erforderlich ist. Ich übe
weiterhin den Besitz aus. Der Besitz erstreckt sich auf folgende Munitionsarten:

(Unterschrift )(Ort. Datum)

Nur von der Behörde auszufüllen:

Anmeldung wurde eingereicht am: --- Behörde/
(Dienstsiegel)

Unterschrift:
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